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Im Zuge der aktuellen Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Bundesrat die COVID-19-Verordnung 2 erlassen. Diese Verordnung wurde mit den Erläuterungen (Stand vom 18. März 2020, 15.00 Uhr) zusätzlich konkretisiert.




Demnach können Veranstalter (in der Regel die zuständigen Organe einer juristischen Person) von gesetzlich oder statutarisch vorgeschriebenen Versammlungen von Gesellschaften, Massnahmen ergreifen, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Rechte unter Einhaltung der Vorgaben des BAG betreffend Hygiene und sozialer Distanz abhalten können. Dazu dürfen sie entgegen der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben anordnen, dass die Rechtsausübung ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form oder über einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen darf.
Gestützt auf Art. 6a Abs. 2 der COVID-19-Verordnung 2 (vom 16. März 2020) ist demnach die Gesellschaft als Veranstalter einer Generalversammlung berechtigt, diese elektronisch abzuhalten. Zu diesem Zweck müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spätestens vier Tage vor der Durchführung der Versammlung schriftlich über die Massnahmen nach Absatz 2 informiert werden, damit diese über die Formalitäten informiert sind und entsprechende Vorbereitungen zur Wahrung ihrer Rechte treffen können. Anstelle einer schriftlichen Information können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch über eine elektronische Veröffentlichung auf die Massnahmen hingewiesen werden (z.B. mittels Aufschaltung auf der Homepage des Unternehmens), wobei auch diese Information mindestens vier Tage vor der Versammlung zu erfolgen hat.
Quellen:
	COVID-19-Verordnung 2
	Erläuterungen (Stand vom 18. März 2020, 15.00 Uhr) 
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Steuern – Überblick über die wesentlichen Neuerungen per 1. Januar 2024
Erhöhung der Mehrwertsteuersätze per 1. Januar 2024
Gfeller + Partner AG in der Liste der "Top-Steuerexperten und -Treuhänder in der Schweiz 2024"
Steuern und Recht – Überblick über die wesentlichen Neuerungen per 1. Januar 2023
Prüfungserfolg Michael Schneider
Aktienrechtsreform - neues Aktienrecht in Kürze
News zu Rückstellungen für Garantieverpflichtungen und Grossreparaturen
News zu steuerlich anerkannten Zinssätzen und Negativzinsen im Jahr 2022
Abschlussgestaltung mittels Arbeitgeberbeitragsreserve 
News zur Abstimmung über die Änderung der Stempelsteuer
News zu den Änderungen in der Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert (Beteiligungen) 
News zum Privatanteil für Geschäftsfahrzeug ab 01.01.2022 
Gfeller + Partner AG baut Steuerabteilung aus
Wichtige Neuerungen für Wohnheime, Tagesstätten sowie Werkstätten für erwachsene Personen mit einer Beeinträchtigung im Kanton Bern ab 2022
Prüfungserfolge Moana Caspar und Simona Straubinger 
News zu Versammlungen von Gesellschaften 
Neue Fristen und Gebühren, Steuerverwaltung Kanton Bern
Treuhand Aktuell | November 2018
Treuhand Aktuell | Dezember 2017
Treuhand Aktuell | Juni 2017
Treuhand Aktuell | November 2016
Treuhand Aktuell | November 2015
Treuhand Aktuell | Mai 2015
Treuhand Aktuell | November 2014
Treuhand Aktuell | Mai 2014
Treuhand Aktuell | November 2013
Treuhand Aktuell | Juni 2013
Treuhand Aktuell | November 2012
Treuhand Aktuell | Juni 2012
Treuhand Aktuell | November 2011
Treuhand Aktuell | Juni 2011
Treuhand Aktuell | Januar 2011
Herbstanlass 2020, Filmbeitrag 3
Herbstanlass 2020, Filmbeitrag 2
Herbstanlass 2020, Filmbeitrag 1
Kaufmännische Lehrstelle (E- oder M-Profil) in Langenthal
Fachbeitrag BVG –  Auswirkungen der COVID-Pandemie auf die Sozialversicherungen
Amtliche Neubewertung Kanton Bern
Gesetzliche Bestimmungen bei Kapitalverlust und Überschuldung und Covid-19-Verordnung > Insolvenzrecht
In eigener Sache: Stabübergabe in Langenthal
SSK publiziert Analyse zum Zusatzabzug für Forschung und Entwicklung für die Kantons- und Gemeindesteuern
Übersicht zu den COVID-Überbrückungskrediten
Informationen zur Kurzarbeit
Energiesparmassnahmen an Grundstücken ab 2020
Digitale Generalversammlung dank Bundesrat möglich
Verzicht auf Verzugszins bei der direkten Bundessteuer
Anpassung des Privatanteils bei Fahrzeugen in Vernehmlassung
Entschädigungen von Schweizer Firmen an ausländische Verwaltungsräte
Im Trend – Outsourcing der Lohnbuchhaltung
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Gfeller + Partner AG
Bahnhofstrasse 26
Postfach 1590
4901 Langenthal
+41 62 916 60 60



Gfeller + Partner AG
Amthausgasse 6
Postfach
3001 Bern
+41 31 310 40 00
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